
Anlage zur Vorlage 0862/2018/DS 
Beihilfeanträge, über die gemäß 3.3.4 der Sportfördergrundsätze der Schul-, Kultur- und 
Sportausschuss zu befinden hat (Baumaßnahmen ab 10.000 EUR, Gerätebeschaffung ab 5.000 
EUR): 
 
SVT Neumünster von 1911 e. V.: Erweiterung/Umstellung Server (11.220,21 EUR)  
Dem SVT Neumünster von 1911 e.V. ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 
25 % der Kosten, höchstens jedoch 2.805,00 EUR zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Erweiterung/Umstellung des vereinseigenen Servers wegen Kapazitätsengpässen. Aufgrund der Installation 
eines neuen Buchhaltungsprogramm (DATEV) Anfang 2020 und der Umstellung mehrerer Arbeitsplätze auf 
Home-Arbeitsplätze (bedingt durch die Corona Situation), kommt die bisherige Anlage des Vereins an die 
Kapazitätsgrenze, was zu häufigen Systemabbrüchen führt. Der Server muss daher dringend neu 
ausgerichtet/angepasst werden. 
 
SVT Neumünster von 1911 e.V.: Gebrauchter Spindelrasenmäher (10.440,00 EUR)  
Dem SVT Neumünster von 1911 e.V. ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 
50 % der Kosten, höchstens jedoch 5.220,00 EUR zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Für das Mähen der Rasensportplätze aus dem Vereinsgelände. 
Ersatz des alten, stark reparaturanfälligen Mähers. 
 
Flugsport-Club Neumünster e. V.: Ersatzbeschaffung Schulungsflugzeug (168.700,00 EUR)  
Dem Flugsport-Club Neumünster e. V. ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 
12.000,00 EUR zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Die Motorflugspart des Flugsport-Club Neumünster e. V. musste nach >25 Jahren Dienstzeit ihr 
Schulungsflugzeug verkaufen. Gesetzlich anstehende umfangreiche Überholungen der Zelle, sowie ein 
vorgeschriebener Austausch des Motors haben den Betrieb unwirtschaftlich gemacht. Hohe unregelmäßige 
Reparaturkosten in den vergangenen Jahren waren zudem ein weiteres nicht kalkulierbares Risiko. Das 
Flugzeug wurde deshalb in 2020 gut verkauft. 
Die Flugschulung ist wesentlicher Bestandteil zur Existenz des Vereins. Über sie werden der Nachwuchs und 
neue Mitglieder generiert. Bestehende Mitglieder nutzen das Schulungsflugzeug für die regelmäßig 
vorgeschriebenen Flüge zum Erhalt ihrer Flugscheine. 
Über die eigene Flugschule (Motorflug und Segelflug) gewährleistet der FSCN den großen Teil seines 
gemeinnützigen Auftrages zur Förderung des Luftsportes in der Region. 
Geplant ist die Anschaffung eines fabrikneuen Flugzeuges, um das bisher sehr belastende und nicht zu 
kalkulierenden Risiko zur Bewirtschaftung kalkulierbar zu machen. Außerdem schafft der Verein durch die 
Auswahl des Flugzeugmusters Anreize, die die umliegenden Vereine nicht erfüllen und erhofft sich davon noch 
mehr Flugschüler. Interessierte Leute sondieren das Angebot heutzutage durch die neuen Medien sehr genau. 
Der FSCN hat sein Angebot mit dem neuen Flugzeug daraufhin genau abgestimmt. 
 
 
SC Gut Heil Neumünster von 1881 e. V.: Erweiterung Turn- und Fitnessbereich (10.239,96 EUR)  
Dem SC Gut Heil Neumünster von 1881 e. V. ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in 
Höhe von 25 % der Kosten, höchstens jedoch 2.559,00 EUR zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Zur Weiterentwicklung des Turn- und Fitnessbereiches durch Sportangebote in alltagsrelevanten und 
sportartenübergreifenden Trainingsformen wie z. B. Funktionales Fitnesstraining in Kleingruppen 
 
 
SC Gut Heil Neumünster von 1881 e. V: Erweiterung Turn- und Fitnessbereich (27.845,63 EUR)  
Dem SC Gut Heil Neumünster von 1881 e. V ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in 
Höhe von 25 % der Kosten, höchstens jedoch 6.961,00 EUR zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Zur Weiterentwicklung des Turn- und Fitnessbereiches durch Sportangebote in alltagsrelevanten und 
sportartenübergreifenden Trainingsformen wie z. B. Funktionales Fitnesstraining in Kleingruppen 
 



Polizei-Sportverein Union Neumünster v. 1973 e. V.: Erneuerung Trennwand (12.612,22 EUR)  
Dem Polizei-Sportverein Union Neumünster v. 1973 e. V. ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der 
Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 25 % der Kosten, höchstens jedoch 3.153,00 EUR zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Die seit 1978 bestehende Faltwand zur Abtrennung des Gaststättenbereichs zum Jugendraum lässt sich 
nichtmehr komplett schließen und hat auch leider keinen Schallschutz. Der abgetrennte Raum wird durch den 
Verein für Sitzungen im Vorstand, die Jugendarbeit und Sport in Kleingruppen mit Senioren genutzt. 
 
Polizei-Sportverein Union Neumünster v. 1973 e. V.: Neubau Garage als Unterstand (16.920,00 EUR)  
Dem Polizei-Sportverein Union Neumünster v. 1973 e. V. ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der 
Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 25 % der Kosten, höchstens jedoch 4.230,00 EUR zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Neubau einer Garage als Unterstand für Pflegegeräte, Dünger und Rasensaat. 
Zurzeit hat der Verein zwei Seecontainer als Unterstand. Diese sind sowohl in der Bodenplatte, als auch im 
Dach, durchgerostet. Durch die eindringende Feuchtigkeit hat der Verein im letzten Jahr enorme 
Reparaturkosten an den Pflegegeräten gehabt. 
 
T.S.V. Gadeland v. 1920 e. V.: Erneuerung der Flutlichtanlage (24.311,70 EUR)  
Dem T.S.V. Gadeland v. 1920 e. V. ist eine Beihilfe gemäß 3.2 der Sportförderungsgrundsätze in Höhe von 
höchstens 5.000,00 EUR, wie beantragt, zu gewähren.  
Begründung des Vereins:  
Die Flutlichtanlage soll erneuert und dabei auf LED umgestellt werden. 
 
 
 


